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1	 Geltungsbereich 

Diese Richtlinie gilt für 

a)	 Leitungsanlagen in notwendigen Treppenräumen, in 
Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen 
und Ausgängen ins Freie, in notwendigen Fluren 
und in offenen Gängen vor Gebäudeaußenwänden, 

1)	 Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informa
tionsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vor
schriften (ABl. EG Nr. L 204 S. 37), zuletzt geändert durch die 
Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juli 1998 (ABl. EG Nr. L 217 S. 18), sind beachtet worden. 

b)	 die Führung von Leitungen durch bestimmte Wände 
und Decken, 

c)	 den Funktionserhalt von elektrischen Leitungsanla
gen im Brandfall. 

Sie gilt nicht für Lüftungs- und Warmluftheizungsanla
gen. 

2	 Begriffe 

2.1	 Leitungsanlagen sind Anlagen aus Leitungen, insbeson
dere aus elektrischen Leitungen oder Rohrleitungen, so
wie aus den zugehörigen Armaturen, Hausanschlussein
richtungen, Messeinrichtungen, Steuer- und Regelein
richtungen, Verteilern und Dämmstoffen für die Leitun
gen. Zu den Leitungen gehören deren Befestigungen 
und Beschichtungen. Lichtwellenleiter-Kabel und elek
trische Kabel gelten als elektrische Leitungen. 

2.2	 Elektrische Leitungen mit verbessertem Brandverhalten 
sind Leitungen/Kabel, die die Prüfanforderungen nach 

- DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart C (Ausgabe No
vember 1989) und DIN EN 50268/VDE 0482 
Teil 268 (Ausgabe März 2000) oder 

- DIN 4102 Teil 1 (Ausgabe Mai 1998) in Verbindung 
mit DIN 4102 Teil 16 (Ausgabe Mai 1998), Baustoff
klasse B 1 (schwerentflammbare Baustoffe), auch in 
Verbindung mit einer Beschichtung, erfüllen sowie 
eine nur geringe Rauchentwicklung aufweisen. 

2.3	 Notwendige Treppenräume geringer Nutzung sind not
wendige Treppenräume von Wohngebäuden geringer 
Höhe sowie notwendige Treppenräume, zu denen nur 
insgesamt höchstens zehn 

-	 Wohnungen oder 

- andere Nutzungseinheiten, deren Fläche jeweils 
nicht mehr als 200 m2 beträgt, mit einer Gesamtflä
che von höchstens 1.000 m2 

gehören. 

2.4	 Notwendige Flure geringer Nutzung sind notwendige 
Flure, die zu notwendigen Treppenräumen geringer 
Nutzung führen. 

Notwendige Flure geringer Nutzung sind auch notwen
dige Flure, die nicht über notwendige Treppenräume ins 
Freie führen und zu denen nur insgesamt höchstens zehn 

-	 Wohnungen oder 

- andere Nutzungseinheiten, deren Fläche jeweils 
nicht mehr als 200 m2 beträgt, mit einer Gesamtflä
che von höchstens 1.000 m2 

gehören. 
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3	 Leitungsanlagen in notwendigen Treppenräumen, in 
Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und 
Ausgängen ins Freie, in notwendigen Fluren und in 
offenen Gängen vor Gebäudeaußenwänden 

Nach §§ 36 Abs. 8 und 37 Abs. 5 in Verbindung mit Ab
satz 4 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) 
dürfen Leitungsanlagen in 

- notwendigen Treppenräumen (siehe § 36 Abs. 1 
BbgBO), 

- Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen 
und Ausgängen ins Freie (siehe § 36 Abs. 5 BbgBO), 

- notwendigen Fluren (siehe § 37 Abs. 1 BbgBO) oder 

- offenen Gängen vor Gebäudeaußenwänden, die die 
einzige Verbindung zwischen Aufenthaltsräumen 
und Treppenräumen herstellen (siehe § 37 Abs. 4 
BbgBO), 

nur angeordnet werden, wenn Bedenken wegen des 
Brandschutzes nicht bestehen. 

Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn die Leitungsanla
gen in diesen Räumen und offenen Gängen den nachfol
genden Anforderungen entsprechen. 

3.1	 Allgemeine Anforderungen 

3.1.1	 Leitungsanlagen dürfen in Wände und Decken sowie in 
Bauteile von Installationsschächten und -kanälen nur so 
weit eingreifen, dass die verbleibenden Querschnitte die 
erforderliche Feuerwiderstandsdauer behalten. 

3.1.2	 In Sicherheitstreppenräumen (siehe § 17 Abs. 4 BbgBO) 
und in Räumen zwischen Sicherheitstreppenräumen und 
Ausgängen ins Freie sind nur Leitungsanlagen zulässig, 
die ausschließlich der unmittelbaren Versorgung dieser 
Räume oder der Brandbekämpfung dienen. 

3.2	 Elektrische Leitungsanlagen 

3.2.1	 Messeinrichtungen und Verteiler 

Messeinrichtungen und Verteiler sind abzutrennen 
gegenüber 

- notwendigen Treppenräumen und Räumen zwi
schen notwendigen Treppenräumen und Ausgängen 
ins Freie durch Bauteile mit einer Feuerwider
standsdauer von mindestens 30 Minuten und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen; Öffnungen in diesen 
Bauteilen sind mit Türen oder Klappen, die mit dau
erelastischen Dichtungen versehen sind und eine 
Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten 
haben (Feuerwiderstandsklasse T 30 nach DIN 4102 
Teil 5, Ausgabe September 1977), zu verschließen, 

- notwendigen Treppenräumen geringer Nutzung, 
Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen ge
ringer Nutzung und Ausgängen ins Freie, notwendi
gen Fluren und offenen Gängen durch Bauteile aus 
nichtbrennbaren Baustoffen mit geschlossenen 
Oberflächen; Öffnungen in diesen Bauteilen sind 
mit Türen oder Klappen aus nichtbrennbaren Bau
stoffen mit geschlossenen Oberflächen zu verschlie
ßen. 

3.2.2	 Elektrische Leitungen müssen 

- einzeln voll eingeputzt, 

- in Schlitzen von massiven Wänden, die mit mindes
tens 15 mm dickem mineralischem Putz auf nicht
brennbarem Putzträger oder mit mindestens 15 mm 
dicken Platten aus mineralischen Baustoffen ver
schlossen werden, 

- innerhalb von mindestens feuerhemmenden Wän
den in Leichtbauweise (nur einzelne Leitungen), 

- in Installationsschächten und -kanälen nach Ab
schnitt 3.5, 

- über Unterdecken nach Abschnitt 3.5 oder 

- in Hohlraumestrichen oder in Doppelböden (siehe 
hierzu die Richtlinie über brandschutztechnische 
Anforderungen an Hohlraumestriche und Doppel
böden) 

verlegt werden. 

Sie dürfen offen verlegt werden, wenn sie 

- nichtbrennbar sind (z. B. Leitungen nach 
DIN VDE 0284 Teil 1, Ausgabe Februar 1995), 

- ausschließlich der Versorgung der Räume, Flure und 
Gänge nach Abschnitt 3 Satz 1 dienen oder 

- Leitungen mit verbessertem Brandverhalten sind in 
notwendigen Fluren geringer Nutzung oder in offe
nen Gängen. 

Außerdem dürfen in notwendigen Fluren einzelne kur
ze Stichleitungen offen verlegt werden. Werden für die 
offene Verlegung nach Satz 2 Elektro-Installationska-
näle oder -rohre (siehe DIN VDE 0604, Ausgabe 
Mai 1986 und DIN VDE 0605, Ausgabe Mai 1994) ver
wendet, so müssen diese aus nichtbrennbaren Baustof
fen bestehen. 

3.3	 Rohrleitungsanlagen für nichtbrennbare Flüssigkeiten, 
Dämpfe, Gase oder Stäube 

3.3.1	 Die Rohrleitungsanlagen einschließlich der Dämmstof
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fe aus nichtbrennbaren Baustoffen - auch mit brennba
ren Dichtungs- und Verbindungsmitteln und mit brenn
baren Rohrbeschichtungen bis 0,5 mm Dicke - dürfen 
offen verlegt werden. 

3.3.2	 Die Rohrleitungsanlagen aus brennbaren Baustoffen 
oder mit brennbaren Dämmstoffen müssen 

- in Schlitzen von massiven Wänden, die mit mindes
tens 15 mm dickem mineralischem Putz auf nicht
brennbarem Putzträger oder mit mindestens 15 mm 
dicken Platten aus mineralischen Baustoffen ver
schlossen werden, 

- in Installationsschächten und -kanälen nach Ab
schnitt 3.5, 

- über Unterdecken nach Abschnitt 3.5 oder 

- in Hohlraumestrichen oder in Doppelböden 

verlegt werden. 

3.4	 Rohrleitungsanlagen für brennbare Flüssigkeiten, brenn
bare oder brandfördernde Gase oder brennbare Stäube 

3.4.1	 Die Rohrleitungsanlagen müssen einschließlich ihrer 
Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 
Dies gilt nicht für deren Dichtungs- und Verbindungs
mittel, nicht für Rohrbeschichtungen bis 0,5 mm Dicke 
sowie bei Rohrleitungsanlagen, die nach Abschnitt 3.4.2 
Satz 1 verlegt sind, nicht für Rohrbeschichtungen bis 
2 mm Dicke. 

3.4.2	 Die Rohrleitungsanlagen müssen 

- einzeln voll eingeputzt mit mindestens 15 mm Putz
überdeckung oder 

- in Installationsschächten und -kanälen nach den Ab
schnitten 3.5.1 und 3.5.5 

verlegt werden. Dichtungen von Rohrverbindungen 
müssen wärmebeständig sein. Die Rohrleitungsanlagen 
dürfen in notwendigen Fluren und in offenen Gängen of
fen verlegt werden. 

Gaszähler müssen in notwendigen Fluren und in offenen 
Gängen 

- thermisch erhöht belastbar sein oder 

- durch eine thermisch auslösende Absperreinrich
tung geschützt sein oder 

- durch Bauteile mit einer Feuerwiderstandsdauer von 
mindestens 90 Minuten und aus nichtbrennbaren 
Baustoffen abgetrennt sein; Öffnungen in diesen 
Bauteilen sind mit Türen oder Klappen, die mit dau
erelastischen Dichtungen versehen sind und eine 

Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten 
haben (Feuerwiderstandsklasse T 90 nach DIN 4102 
Teil 5, Ausgabe September 1977), zu verschließen. 

3.5	 Installationsschächte und -kanäle, Unterdecken 

3.5.1	 Installationsschächte und -kanäle und Unterdecken 
müssen - einschließlich der Abschlüsse von Öffnungen 
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und eine Feu
erwiderstandsdauer haben (Installationsschächte und 
-kanäle: Feuerwiderstandsklasse I nach DIN 4102 
Teil 11, Ausgabe Dezember 1985, oder L nach 
DIN 4102 Teil 6, Ausgabe September 1977; Unterde
cken: Feuerwiderstandsklasse F nach DIN 4102 Teil 2, 
Ausgabe September 1977), die der erforderlichen Feu
erwiderstandsdauer der Decken entspricht. 

3.5.2	 Abweichend von Abschnitt 3.5.1 genügen in notwendi
gen Fluren Installationsschächte, die keine Geschossde
cken überbrücken, Installationskanäle und Unterdecken 
- einschließlich der Abschlüsse von Öffnungen - mit ei
ner Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten 
und aus nichtbrennbaren Baustoffen. 

3.5.3	 Für Unterdecken nach den Abschnitten 3.5.1 und 3.5.2 
muss die erforderliche Feuerwiderstandsdauer bei einer 
Brandbeanspruchung sowohl von oben als auch von un
ten gewährleistet sein. Dies gilt auch für die Abschlüsse 
von Öffnungen in den Unterdecken. Die besonderen An
forderungen hinsichtlich der brandsicheren Befestigung 
der im Bereich zwischen den Geschossdecken und 
Unterdecken verlegten Leitungen sind zu beachten. 

3.5.4	 In 

- notwendigen Treppenräumen geringer Nutzung, 

- Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen ge
ringer Nutzung und Ausgängen ins Freie, 

- notwendigen Fluren geringer Nutzung und 

- offenen Gängen 

brauchen Installationsschächte, die keine Geschossde
cken überbrücken, Installationskanäle und Unterdecken 
- einschließlich der Abschlüsse von Öffnungen - nur aus 
nichtbrennbaren Baustoffen mit geschlossenen Oberflä
chen zu bestehen. Einbauten, wie Leuchten und Laut
sprecher, bleiben unberücksichtigt. 

3.5.5	 Installationsschächte und -kanäle, die für Rohrleitungs
anlagen nach Abschnitt 3.4 bestimmt sind und die nicht 
mit nichtbrennbaren Baustoffen formbeständig und 
dicht verfüllt sind, müssen abschnittsweise oder im Gan
zen be- und entlüftet werden. Die Be- und Entlüftungs
öffnungen müssen mindestens 10 cm2 groß sein. Sie dür
fen nicht in notwendigen Treppenräumen und nicht in 
Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und 
Ausgängen ins Freie angeordnet werden. 
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4	 Führung von Leitungen durch bestimmte Wände 
und Decken 

Nach § 41 Abs. 1 BbgBO dürfen Leitungen durch 
Brandwände, durch Wände nach § 32 Abs. 3 und 5, 
Treppenraumwände, Wände von Räumen nach § 36 
Abs. 5 Satz 2 sowie durch Trennwände und Decken, die 
feuerbeständig sein müssen, nur hindurchgeführt wer
den, wenn eine Übertragung von Feuer und Rauch nicht 
zu befürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen 
sind; dies gilt nicht für Decken innerhalb von Wohnun
gen. Diese Voraussetzungen sind erfüllt, wenn die Lei
tungsdurchführungen den Anforderungen der Abschnit
te 4.1 und 4.2 entsprechen. 

4.1	 Allgemeine Anforderungen 

Die Leitungen müssen 

- durch Abschottungen geführt werden, die eine Feu
erwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten ha
ben (elektrische Leitungen: Feuerwiderstandsklas
se S 90 nach DIN 4102 Teil 9, Ausgabe Mai 1990; 
Rohrleitungen: Feuerwiderstandsklasse R 90 nach 
DIN 4102 Teil 11, Ausgabe Dezember 1985); der 
Mindestabstand zwischen zwei Abschottungen er
gibt sich aus den Bestimmungen der jeweiligen all
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen bzw. all
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse; fehlen 
entsprechende Festlegungen, ist ein Abstand von 
mindestens 50 mm erforderlich, oder 

- innerhalb von Installationsschächten und -kanälen 
geführt werden, die - einschließlich der Abschlüsse 
von Öffnungen - eine Feuerwiderstandsdauer von 
mindestens 90 Minuten haben (Feuerwiderstands
klasse I 90 nach DIN 4102 Teil 11, Ausgabe Dezem
ber 1985, oder L 90 nach DIN 4102 Teil 6, Ausgabe 
September 1977) und aus nichtbrennbaren Baustof
fen bestehen. 

4.2	 Erleichterungen für einzelne Leitungen 

Abweichend von Abschnitt 4.1 dürfen einzelne Leitun
gen durch die Wände und Decken geführt werden, wenn 
die jeweiligen Voraussetzungen und Anforderungen 
nach den Abschnitten 4.2.1 bis 4.2.4 erfüllt sind. 

4.2.1	 Einzelne Leitungen ohne Dämmung in gemeinsamen 
Durchbrüchen für mehrere Leitungen 

Einzelne 

a)	 elektrische Leitungen, 

b)	 Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser bis 
160 mm aus nichtbrennbaren Baustoffen - ausge
nommen Aluminium und Glas -, auch mit Beschich
tung aus brennbaren Baustoffen bis zu 2 mm Dicke, 

c)	 Rohrleitungen für nichtbrennbare Flüssigkeiten, 
Dämpfe, Gase oder Stäube und Installationsrohre 

für elektrische Leitungen mit einem Außendurch
messer ≤ 32 mm aus brennbaren Baustoffen, Alumi
nium oder Glas dürfen über gemeinsame Durchbrü
che durch die Wände und Decken geführt werden, 
wenn 

- der lichte Abstand der Leitungen untereinander bei 
Leitungen nach Buchstaben a und b mindestens dem 
Einfachen, nach Buchstabe c mindestens dem Fünf
fachen des größeren Leitungsdurchmessers ent
spricht, 

- der lichte Abstand zwischen einer Leitung nach 
Buchstabe c und einer Leitung nach Buchstabe a 
oder b mindestens dem größeren der sich aus der Art 
und dem Durchmesser der beiden Leitungen erge
benden Abstandsmaße (erster Spiegelstrich) ent
spricht, 

- die Wand oder Decke eine Dicke von mindestens 
80 mm hat und 

- der Raum zwischen den Leitungen und den umge
benden Bauteilen mit Zementmörtel oder Beton 
vollständig verschlossen wird. 

4.2.2	 Einzelne Leitungen ohne Dämmung in jeweils eigenen 
Durchbrüchen oder Bohröffnungen 

Abschnitt 4.2.1 gilt entsprechend. Hiervon abweichend 
genügt es jedoch, den Raum zwischen der Leitung und 
dem umgebenden Bauteil oder Hüllrohr aus nichtbrenn
baren Baustoffen mit Baustoffen aus Mineralfasern oder 
mit im Brandfall aufschäumenden Baustoffen vollstän
dig zu verschließen. Der lichte Abstand zwischen der 
Leitung und dem umgebenden Bauteil oder Hüllrohr 
darf bei Verwendung von Baustoffen aus Mineralfasern 
höchstens 50 mm, bei Verwendung von im Brandfall 
aufschäumenden Baustoffen höchstens 15 mm betragen. 
Die Mineralfasern müssen eine Schmelztemperatur von 
mindestens 1.000 °C aufweisen. 

4.2.3	 Einzelne Rohrleitungen mit Dämmung in Durchbrüchen 
oder Bohröffnungen 

Einzelne Rohrleitungen nach Abschnitt 4.2.1 Buchsta
ben b und c mit Dämmung dürfen in gemeinsamen oder 
eigenen Durchbrüchen oder Bohröffnungen durch Wän
de und Decken geführt werden, wenn 

- deren lichter Abstand, gemessen zwischen den 
Dämmschichtoberflächen im Bereich der Durch
führung, bei 

- Dämmung aus nichtbrennbaren Baustoffen oder 
aus brennbaren Baustoffen mit Umhüllung aus 
Stahlblech mindestens 50 mm, 

- Dämmung aus brennbaren Baustoffen mindes
tens 160 mm 
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beträgt; diese Mindestmaße gelten auch für den Ab
stand der Rohrleitungen zu elektrischen Leitungen, 

- die Wand oder Decke eine Dicke von mindestens 
80 mm hat, 

- die Restöffnung in der Wand oder Decke entspre
chend Abschnitt 4.2.1 oder 4.2.2 bemessen und ver
schlossen ist und 

- die Dämmung im Bereich der Leitungsdurchfüh
rung aus nichtbrennbaren Baustoffen mit einer 
Schmelztemperatur von mindestens 1.000°C be
steht, auch mit Umhüllung aus brennbaren Baustof
fen bis 0,5 mm Dicke. 

4.2.4	 Einzelne Rohrleitungen mit oder ohne Dämmung in 
Wandschlitzen oder mit Ummantelung 

Einzelne Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser 
bis 160 mm 

- aus nichtbrennbaren Baustoffen - ausgenommen 
Aluminium und Glas - oder 

- aus brennbaren Baustoffen, Aluminium oder Glas 
für nichtbrennbare Flüssigkeiten, Dämpfe oder 
Stäube 

dürfen durch die Decken geführt werden, wenn sie in 
den Geschossen durchgehend 

a)	 in eigenen Schlitzen von massiven Wänden verlegt 
werden, die mit mindestens 15 mm dickem minerali
schem Putz auf nichtbrennbarem Putzträger oder mit 
mindestens 15 mm dicken Platten aus mineralischen 
Baustoffen (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1, 
Ausgabe Mai 1998) verschlossen werden; die ver
bleibenden Wandquerschnitte müssen die erforderli
che Feuerwiderstandsdauer behalten, oder 

b)	 einzeln derart in Wandecken von massiven Wänden 
verlegt werden, dass sie mindestens zweiseitig von 
den Wänden und im Übrigen von Bauteilen aus min
destens 15 mm dickem mineralischem Putz auf 
nichtbrennbarem Putzträger oder aus mindestens 
15 mm dicken Platten aus mineralischen Baustoffen 
(Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1, Ausgabe 
Mai 1998) vollständig umschlossen sind. 

Die von diesen Rohrleitungen abzweigenden Leitungen 
dürfen offen verlegt werden, sofern sie nur innerhalb ei
nes Geschosses geführt werden. 

5	 Funktionserhalt von elektrischen Leitungsanlagen 
im Brandfall 

5.1	 Funktionserhalt 

Auf Grund des § 17 Abs. 1 BbgBO müssen die elektri

schen Leitungsanlagen für bauordnungsrechtlich vorge
schriebene Sicherheitseinrichtungen so beschaffen oder 
durch Bauteile so abgetrennt sein, dass diese Sicher
heitseinrichtungen bei äußerer Brandeinwirkung für ei
ne ausreichende Zeitdauer funktionsfähig bleiben (Funk
tionserhalt). An die dementsprechenden zugehörigen 
Verteiler dürfen außer den genannten auch andere be
triebsnotwendige Sicherheitseinrichtungen angeschlos
sen werden. 

5.1.1	 Der Funktionserhalt der Leitungen ist gewährleistet, 
wenn die Leitungen 

- der DIN 4102 Teil 12, Ausgabe November 1998 
(Funktionserhaltsklasse E 90 oder E 30) entspre
chen oder 

- auf Rohdecken unterhalb des Fußbodenestrichs mit 
einer Dicke von mindestens 30 mm oder im Erd
reich verlegt werden. 

5.1.2	 Der Funktionserhalt der Verteiler ist gewährleistet, wenn 

- die Verteiler in eigenen, für andere Zwecke nicht ge
nutzten Räumen untergebracht werden, die gegenü
ber anderen Räumen durch Wände, Decken und Tü
ren mit einer Feuerwiderstandsdauer entsprechend 
der Dauer des Funktionserhaltes nach Abschnitt 5.2 
und - mit Ausnahme der Türen - aus nichtbrennba
ren Baustoffen abgetrennt sind, oder 

- die Verteiler mit Bauteilen - einschließlich Türen 
und Klappen - umgeben werden, die eine Feuer
widerstandsdauer entsprechend der Dauer des 
Funktionserhaltes nach Abschnitt 5.2 haben und 
- mit Ausnahme der Türen und Klappen - aus nicht
brennbaren Baustoffen bestehen, oder 

- der Funktionserhalt durch eine Prüfung des Vertei
lers in Anlehnung an DIN 4102 Teil 12 nachgewie
sen ist. 

5.2	 Dauer des Funktionserhaltes 

5.2.1	 Die Dauer des Funktionserhaltes der Leitungsanlagen 
muss mindestens 90 Minuten betragen bei 

- Wasserdruckerhöhungsanlagen zur Löschwasser
versorgung, 

- maschinellen Rauchabzugsanlagen und Rauch-
schutz-Druckanlagen für notwendige Treppenräu
me in Hochhäusern, für innenliegende notwendige 
Treppenräume in Gebäuden mit mehr als fünf ober
irdischen Geschossen, für Versammlungsstätten 
nach der Muster-Versammlungsstättenverordnung, 
für Verkaufsstätten nach der „Brandenburgischen 
Verordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufs
stätten (BbgVBauV)“ sowie für andere Sonderbau
ten, für die dieses im Einzelfall verlangt wird; ab
weichend hiervon genügt für Leitungsanlagen, die 
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innerhalb der Treppenräume verlegt sind, eine Dau
er von 30 Minuten, 

- Feuerwehraufzügen und Bettenaufzügen in Kran
kenhäusern und anderen baulichen Anlagen mit ent
sprechender Zweckbestimmung; ausgenommen sind 
Leitungsanlagen, die sich innerhalb der Fahrschäch
te oder der Triebwerksräume befinden. 

5.2.2	 Die Dauer des Funktionserhaltes der Leitungsanlagen 
muss mindestens 30 Minuten betragen bei 

- Sicherheitsbeleuchtungsanlagen; ausgenommen sind 
Leitungsanlagen einschließlich Verteiler, die der 
Stromversorgung der Sicherheitsbeleuchtung nur 
innerhalb eines Brandabschnittes in einem Geschoss 
oder nur innerhalb eines Treppenraumes dienen; die 
Grundfläche je Brandabschnitt darf höchstens 
1.600 m2 betragen, 

- Personenaufzügen mit Brandfallsteuerung; ausge
nommen sind Leitungsanlagen, die sich innerhalb 
der Fahrschächte oder der Triebwerksräume befin
den, 

- Brandmeldeanlagen einschließlich der zugehörigen 
Übertragungsanlagen; ausgenommen sind Lei
tungsanlagen in Räumen, die durch automatische 
Brandmelder überwacht werden, sowie Leitungsan
lagen in Räumen ohne automatische Brandmelder, 
wenn bei Kurzschluss oder Leitungsunterbrechung 
durch Brandeinwirkung in diesen Räumen alle an 
diese Leitungsanlage angeschlossenen Brandmelder 
funktionsfähig bleiben, 

- Anlagen zur Alarmierung und Erteilung von Anwei
sungen an Besucher und Beschäftigte, sofern diese 
Anlagen im Brandfall wirksam sein müssen; ausge
nommen sind Leitungsanlagen einschließlich Ver
teiler, die der Stromversorgung der Anlagen nur 
innerhalb eines Brandabschnittes in einem Ge
schoss oder nur innerhalb eines Treppenraumes die
nen; die Grundfläche je Brandabschnitt darf höchs
tens 1.600 m2 betragen, 

- natürlichen Rauchabzugsanlagen (Rauchableitung 
durch thermischen Auftrieb); ausgenommen sind An
lagen, die bei einer Störung der Stromversorgung 
selbsttätig öffnen, sowie Leitungsanlagen in Räumen, 
die durch automatische Brandmelder überwacht wer
den und das Ansprechen eines Brandmelders durch 
Rauch bewirkt, dass die Anlage selbsttätig öffnet, 

- maschinellen Rauchabzugsanlagen und Rauch-
schutz-Druckanlagen in anderen Fällen als nach Ab
schnitt 5.2.1. 

6	 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

Diese Richtlinie tritt am Tage nach der Veröffentlichung 
in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die „Richtlinie über brandschutztech
nische Anforderungen an Leitungsanlagen“ vom 22. Ju
ni 1999 (ABl. S. 647) außer Kraft. 
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